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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an das Eid-

genössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport. 

 
Begründung 

Der Regierungsrat begrüsst im Grundsatz die Änderungsvorschläge des VBS 
betreffend Änderung des Militärgesetzes und der Armeeorganisation. Den-
noch geben einzelne geplante Anpassungen Anlass für Bemerkungen. Auf 
Anregung des Kantons Basel-Stadts sollen dem Kreiskommando des Wohn-
sitzkantons neu auch Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer angeben wer-
den müssen. Im Zusammenhang mit dem Arrestwesen befürwortet der Re-
gierungsrat eine Vollstreckungsverjährung von maximal fünf – anstatt der 
vorgesehenen drei – Jahren und rät von der Einführung eines Betreibungs-
verfahrens bei nicht bezahlten Disziplinarbussen ab. Letztlich sollen auch 
diejenigen Armeeangehörigen, welche die vorgeschriebenen Mindestleistun-
gen in der ausserdienstlichen Schiesspflicht nicht bestehen und aber ihre 
Ausbildungsdienstpflicht bereits erfüllt haben, für sogenannten Verbliebenen-
kurse aufgeboten werden dürfen. 

                                                                                            
 


